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Der gute Bauantrag



Digitaler Antrag über das Bauportal Hessen:

Alle Angaben werden über Eingabemasken abgefragt so, wie sie 

auch im BAB01 einzutragen sind.

Tipp

Das BAB01 vorbereiten und in das Portal übertragen

2 → Angaben zum Baugrundstück

Die liegenschaftsbezogenen Angaben müsse den Angaben im 

Lageplan und in den Grundstücksnachweisen entsprechen. Das 

Bauportal ist mit den ALKIS-Daten verknüpft und übernimmt 

automatisch bei der Auswahl von Flurstücken eine Adresse. Bitte 

prüfen, dass diese Angaben zu Ihrem Antrag passen.

3 → Bauvorhaben / Antragstenor

Entsprechend dem geplanten Bauvorhaben voll umfänglich 

eingeben.

Gebäudeklasse

Die Gebäudeklasse muss ausgewählt (Dropdown) werden. 

Die Abfrage über die Sonderbaueigenschaft erfolgt mit Auswahl 

„Ja / Nein“.

Das Bauantragsformular BAB01 / 2025
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4 → Der umbaute Raum muss angegeben und prüfbare 

Berechnungen müssen vorgelegt werden.

5 → Bauherrschaft

In der Regel muss eine natürliche Person benannt werden; 

handelt es sich bei der Bauherrschaft um eine juristische Person, 

muss der Name der gesetzlichen Vertreterin / des Vertreters 

angegeben und die entsprechende Legitimation (z.B. 

Handelsregisterauszug) hochgeladen werden.

• Als Postanschrift sind Postfächer oder eine Adresse außerhalb 

Deutschlands generell unzulässig.

• E-Mail-Adressen und Telefonnummern sind anzugeben.

Bevollmächtige werden explizit bei der Bauherrschaft im Portal 

abgefragt.

6 → Entwurfsverfasser/in

Die gesamtverantwortliche, bauvorlageberechtigte Person muss 

benannt werden.

• Als Postanschrift sind Postfächer oder eine Adresse außerhalb 

Deutschlands generell unzulässig.

Das Bauantragsformular BAB01 / 2025



Erklärung der Bauherrschaft 

Die Erklärung wird gesondert in der Eingabemaske abgefragt.

Wahlrecht nach §62 Abs. 3 HBO

Muss ausgewählt werden! 

Die beigefügten Unterlagen müssen nicht mehr angekreuzt 

werden, da diese mit dem Antrag durch das Portal übermittelt 

werden. Sie sollten sich diese jedoch vormerken.

Die Reihenfolge der Eingaben im Portal entspricht nicht exakt 

dem BAB01:

• Baugrundstück

• Bauherrschaft(en) / Bevollmächtigte, Vollmacht

• Eigentümer / -in

• Entwurfsverfasser / -in

• Vorhaben: 

− Bauvorhaben / Tenor

− Gebäudeklasse, Sonderbau, Barrierefreiheit

• weitere Abfragen

Beim digitalen Bauantrag entfällt das Erfordernis der Unterschrift.

Das Bauantragsformular BAB01 / 2025



Eingabemaske aus dem Bauportal – Bauherrschaft / Vollmachten
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Auswahl für Organisationen wie 

GmbH, die Maske wird dann 

entsprechend angepasst.



Eingabemaske aus dem Bauportal – Entwurfsverfasser / -in
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Der Antragstenor
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1. Die Bautätigkeit (Was wird getan?)

• Klassiker: Errichtung, Abbruch, Umbau, Erweiterung

• Wichtig: Nutzungsänderung, Instandsetzung oder Modernisierung explizit nennen

2. Art der baulichen Nutzung (Was entsteht?)

• Wohnen: z.B. Mehrfamilienhaus (Anzahl der WE), Doppelhaus

• Gewerbe: Büro- / Geschäftsgebäude, Läden, Gaststätten, Beherbergungsbetriebe

• Sonderfall: Mischnutzungen (z.B. Wohnen und Gewerbe gem. §13 BauNVO)

3. Ergänzende Anlagen und Maßnahmen

• Stellplätze: Garagen, Carports, Fahrrad-Abstellplätze

• Grundstück: Einfriedungen, Werbeanlagen, Spielplätze

• Gelände: erhebliche Aufschüttungen oder Abgrabungen



Der Antragstenor – Beurteilung freiberuflicher Nutzung
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1. Status-Feststellung beim Finanzamt

• Tätigkeit innerhalb von vier Wochen melden

• Fragebogen zur steuerlichen Erfassung einreichen

• Steuernummer beantragen

• Kleinunternehmer-Status wird geprüft

2. Sicherung der Gewerbesteuerfreiheit

• Anerkennung der Tätigkeit als freiberuflich (Vermeidung der Gewerbesteuerpflicht)

• Rechtsform-Wahl: Beibehalt der Privilegierung durch Einzelgründung oder Partnerschaftsgesellschaft

• Achtung: Ausschluss der Gewerbesteuerpflicht durch Verzicht auf GmbH-Strukturen oder rein gewerbliche 
Mischmodelle

3. Baurechtliche Konformität (§13 BauNVO)

• Nutzung von Räumen für freiberufliche Zwecke in (Wohn-)Gebäuden als zulässige Nutzungsart sicherstellen



Vollmachten erteilen
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Die Vorlage zur Erteilung einer Vollmacht finden Sie auf 

der Internetseite der Bauaufsicht Wiesbaden:

• Anträge und Downloads | Landeshauptstadt 

Wiesbaden

(https://www.wiesbaden.de/leben-in-

wiesbaden/wohnen-bauen/bauaufsicht/service-

bauaufsicht/antraege-downloads)

Die Bevollmächtigung wird bei der Antragstellung über 

das Bauportal abgefragt. Das ausgefüllte Formular ist 

jedoch für uns auch weiterhin sehr hilfreich. Bitte laden 

Sie die ausgefüllte Vollmacht unter „Nachweis der 

Vertreter Vollmacht“ im Portal hoch.

https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/wohnen-bauen/bauaufsicht/service-bauaufsicht/antraege-downloads
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/wohnen-bauen/bauaufsicht/service-bauaufsicht/antraege-downloads


Digitaler Antrag über das Bauportal Hessen:

Alle Angaben werden über Eingabemasken abgefragt so, wie sie 

auch im BAB10 einzutragen sind.

Tipp

das BAB10 für Ihr Vorhaben vorbereiten und in das Portal 

übertragen

Die Auswahl, ob Sie eine Befreiung oder Abweichung stellen, 

erfolgt im Portal. Jede Befreiung oder Abweichung muss einzeln 

beantragt werden.

2 → Baugrundstück

Die liegenschaftsbezogenen Angaben müssenden Angaben im 

Lageplan und in den Grundstücksnachweisen entsprechen.

3 → Bauvorhaben / Antragstenor

Entsprechend dem geplanten Bauvorhaben voll umfänglich 

eingeben.

Gebäudeklasse

Die Gebäudeklasse wird über ein (Dropdown) ausgewählt. Die 

Abfrage über die Sonderbaueigenschaft erfolgt mit Auswahl 

„Ja / Nein“.

Befreiung / Ausnahme BAB10 / 2025
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4 → Bauherrschaft

Alle Angaben müssen vollständig über die Eingabemasken 

eingetragen werden.

5 → Entwurfsverfasser / -in 

Alle Angaben müssen vollständig über die Eingabemasken 

eingetragen werden.

6 → Nur bei Ausnahmen / Befreiungen vom Bauplanungsrecht

• Bebauungspläne betreffend

• Benennung des B-Plans ist erforderlich!

6.1 → Umfang der Ausnahmen / Befreiungen 

Der genaue Umfang der geplanten Ausnahmen / Befreiungen 

muss angegeben werden. Bei Bedarf auf zusätzlichem Beiblatt, 

dass hochgeladen wird.

Befreiung / Ausnahme BAB10 / 2025
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6.2 → Begründung der Ausnahmen / Befreiungen

• Ist zwingend erforderlich. 

• Muss plausibel nachvollziehbar sein.

• Muss entsprechend ausgefüllt werden.

• Sollte der Platz nicht ausreichen, gerne ein Beiblatt mit der 

Begrünung hochladen.

7 → Nur bei Abweichungen vom Bauordnungsrecht. 

• Angabe der Gesetzlichen Grundlage z.B. §6 Abs.2 HBO

• Städtische Satzungen

• Verordnungen, die auf dem Bauordnungsrecht beruhen, wie z.B.: 

Garagenverordnung

7.1 → Umfang der Abweichung

• Der genaue Umfang der geplanten Abweichung muss 

vollumfänglich angegeben werden.

7.2 → Begründung der Abweichung

• Ist zwingend erforderlich.

• Muss plausibel und nachvollziehbar sein.

• Muss beim Brandschutz Kompensationsmaßnahmen enthalten.

• Bei Bedarf auf zusätzlichem Beiblatt, dass hochgeladen wird.

Befreiung / Ausnahme BAB10 / 2025
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8 → Zustimmung der Nachbarschaft

• Ist erforderlich, wenn von nachbarschützenden Belangen 

abgewichen wird.

• Betrifft insbesondere Abstandsflächen und Brandschutz

• Kontaktdaten der Nachbarschaft müssen entsprechend in die 

Maske eingegeben werden.

• Es muss angegeben werden, ob und wie die Nachbarschaft 

benachrichtigt werden soll oder, ob eine Zustimmung mit 

Unterschrift der betreffenden Pläne erfolgte.

Ist die Nachbarzustimmung dem Antrag beigefügt, so muss 

diese immer aus der schriftlichen Erklärung sowie der 

Unterschrift auf den entsprechenden Planunterlagen bestehen.

Befreiung / Ausnahme BAB10 / 2025
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Allgemeine Informationen zu den Bauvorlagen
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Erforderliche Angaben auf allen Unterlagen

• Plankopf: Vorhaben, Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser und Bauherrschaft

• Identische Vorhabensbezeichnung (Tenor) auf allen Unterlagen

• Legende für alle Linien, Farben und Schraffuren

• Nordpfeil

• Vermaßungen und Schriftgröße gut leserlich

• Maßstabsgerechte Planunterlagen

• Auch bei Nutzungsänderungen ist die Kennzeichnung in rot / gelb erforderlich!

• Sämtliche Bauzeichnungen/Planunterlagen müssen aufeinander abgestimmt sein

• Der antragsgegenständliche Bereich muss rot umrandet oder dargestellt, insbesondere auch bei einer 
Nutzungsänderung



Allgemeine Informationen zu den Bauvorlagen
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Weitere wichtige Angaben

• Angabe der Gebäudeklasse

• Nachweis der Vollgeschossigkeit von Keller- und Dachgeschossen

• Nachvollziehbare Berechnungen mit entsprechenden Skizzen

• Berechnung des umbauten Raumes und Nutzflächenberechnung - immer nach der aktuell gültigen DIN 277

• Berechnung des Maßes der baulichen Nutzung (GRZ / GFZ) - gemäß der für den B-Plan geltenden BauNVO

• Alle Bereiche des Geschosses müssen in die Berechnungen einbezogen werden (Dachschrägen < 1,50 Meter Höhe)

• Auch bei Nutzungsänderungen sind diese Angaben erforderlich

• Stellplatzsatzung, Gestaltungssatzung, Vorgartensatzung sowie Ortsteilsatzungen beachten

Erforderliche Angaben bei Ansichten: 

• Darstellung der Nachbargebäude; bei geschlossener Bauweise bis zwei Meter

• Geländehöhen auch an der Nachbargrenze bzw. vom Nachbargrundstück

• Trauf- und Firsthöhen

• Geländeverlauf rot / gelb darstellen (Planung / Bestand)



Der Liegenschafts- und Freiflächenplan
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Erforderliche Angaben im Liegenschaftsplan:

• Plankopf

• Angaben zum Ortsvergleich

• Angabe zum Planungsrecht 

• Darstellung der Stellplätze

• Eingangs-, Zugangspfeil Gebäude / Wohnungen

• Bemaßung, Höhenangaben des geplanten Bauvorhabens

• Kennzeichnung des Baugrundstück in violett, Vorhaben in rot, Abbruch in gelb

Wichtig: nicht älter als zwei Jahre!

Erforderliche Angaben im Freiflächenplan:

• Angaben zu Gebäuden, Terrassen, Zufahrten, Gehwegen, Stellplätzen, Müllabstellplätzen, 

Fahrradstellplätzen

• Angabe der Oberflächen (z.B. Pflasterflächen, Rasengittersteine)

• Vermaßungen und Höhenangaben

• Angaben der aufgeführten Flächen (z.B. Stellplatz: 5 m x 2,5 m = 12,5 m²)

• Angaben zur Vegetation (z.B. geschützte Bäume)

• ggf. Standort der Wärmepumpe

• ggf. Verkaufsflächen auf der Außenanlage und Werbeanlagen



Die Bau- und Nutzungsbeschreibung
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Gemäß Bauvorlagenerlass: 

• Baubeschreibung sollte zum Bauvorhaben passen.

• Beabsichtigte Bauausführung, Maßnahme muss verständlich beschrieben sein, auch mit Angabe von Materialien 
(z.B. Massiv- oder Holzbaukonstruktion)

• Bei textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan sind diese mit einer separaten Aussage zu bestätigen 
(tabellarische Aufstellung)

• Barrierefreiheit im Planungskonzept „Barrierefreies Bauen“

Bei gewerblich genutzten Räumen muss zudem eine Betriebsbeschreibung vorgelegt werden:

• Tätigkeitsbeschreibung in den Räumen

• Angabe zur Art von Immissionen

• Angabe zur technischen Ausstattung

• Anzahl der beschäftigten Personen

• Angaben zu den Öffnungszeiten

• Angaben zum Verkaufssortiment

• Schank- und Speisewirtschaft / Imbiss / Kiosk: Angabe zu Alkoholausschank



Einfügungsnachweis nach §34 BauGB
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Der Einfügungsnachweis soll die Zulässigkeit eines Vorhabens im Sinne des §34 Abs. 1 Satz 1 BauGB 
dokumentieren.

Insbesondere soll der Nachweis auf folgende Aspekte eingehen: 

• Gesicherte Erschließung

• Wohn- und Arbeitsverhältnisse

• Ortsbild

• Grundfläche / „Fußabdruck“ des Gebäudes und der umgebenden Bebauung

• Bauweise (offen / geschlossen)

• Grundstücksfläche und -tiefe, die überbaut werden soll, Baufluchten

• Straßenabwicklung (First- und Traufhöhen mit Gelände)

• Aussage, ob die Art der Nutzung betroffen ist

Der Einfügungsnachweis muss immer individuell auf das jeweilige Bauvorhaben bezogen erstellt werden.



Einfügungsnachweis nach §34 BauGB
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Einfügungsnachweis nach §34 BauGB
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Der Stellplatznachweis
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Zeichnerisch und rechnerisch erforderlich!

Dabei muss Folgendes berücksichtigt werden:

• Satzung über Stellplätze und Garagen für Kraftfahrzeuge sowie Abstellplätze für Fahrräder (Stellplatzsatzung) der 
LHW (Anzahl)

• Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplätzen (Garagenverordnung - GaV)

• Verordnung über die Anforderungen an Abstellplätze für Fahrräder (Fahrradabstellplatzverordnung)

• Aufgrund der Novellierung der HBO vom 14. Oktober 2025 muss eine Gegenüberstellung:

1. der nach Satzung erforderlichen, 

2. der nach Gesetz notwendigen und 

3. der tatsächlich geplanten Stellplätze 

eingereicht werden (Evaluierung gemäß §52 Abs. 1a HBO).



Die Abstandsflächen
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• Müssen gemäß §6 Abs. 2 Satz 1 HBO „auf dem Grundstück 
selbst liegen“.

• Dürfen gemäß §6 Abs. 2 Satz 2 HBO:

1.auch auf öffentlichen Verkehrsflächen, öffentlichen 
Grünflächen und öffentlichen Wasserflächen liegen, jedoch 
nur bis zu deren Mitte,

2.sich ganz oder teilweise auf andere Grundstücke erstrecken, 
wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie nicht überbaut 
und auf die auf diesen Grundstücken erforderlichen 
Abstandsflächen und Abstände nicht angerechnet werden.

→ Zustimmung der Nachbarschaft erforderlich

→ Abweichungsantrag oder Baulasteneintragung 
Erforderlich

• Die Berechnung muss nachvollziehbar sein.

• Die Vermaßung der abstandsrelevanten Höhen muss in den 
Ansichten dargestellt werden.

entnommen aus: Allgeier/Rickenberg 2013, S. 183



Die Abstandsflächen
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Der statistische Erhebungsbogen
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Erfasst werden Daten über Bautätigkeit und Wohnungsbestand, wie zum Beispiel:

• Wohngebäude- und Wohnungsbestand

• Änderungen der genehmigten Wohnbauten

• Baugenehmigungen – Errichtung neuer Wohn- und Nichtwohngebäude

• Baufertigstellung – Errichtung neuer Wohn- und Nichtwohngebäude

• Umbauter Raum in fertigstellten neuen Nichtwohngebäuden

Der Erhebungsbogen ist erforderlich bei allen Wohngebäuden; es gibt keine Erfassungsgrenze.

• keine Meldepflicht bei Nichtwohngebäuden bis 350 m³ Rauminhalt oder 18.000 Euro veranschlagte Kosten



Der statistische Erhebungsbogen
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Für jedes Bauvorhaben muss ein eigener Bogen ausgefüllt werden.

Identifikationsnummer

• Je Bogen = eine eigene Identifikationsnummer

• Wird automatisch generiert und kann nicht selbst gewählt werden.

Ansprechpartner / -innen

• Für Rückfragen bitte die Entwurfsverfasser / den Entwurfsverfasser oder die 
Antragstellerin / den Antragsteller angeben

Vertikale Randbemerkungen

• Müssen überall beachtet und je nach Bauvorhaben entsprechend 
ausgefüllt werden.



Der statistische Erhebungsbogen
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Die Angaben müssen auf das gesamte Gebäude bezogen werden, nicht nur den 
antragsgegenständlichen Bereich.

• Kann den Erläuterungen zur Statistik der 
Baugenehmigungen zu entnommen werden

Kostengruppe 300, 400 DIN 276

Bitte beachten Sie die jeweils aktuelle DIN 2776 – Kosten im Bauwesen (2018-2012).

• Kostengruppen 100 "Grundstück"

• Kostengruppen 200 "Vorbereitende Maßnahmen"

• Kostengruppen 300 "Bauwerk — Baukonstruktionen"

• Kostengruppen 400 "Bauwerk — Technische Anlagen"

• Kostengruppen 500 "Außenanlagen"

• Kostengruppen 600 "Ausstattung und Kunstwerke"

• Kostengruppen 700 "Baunebenkosten"

• Kostengruppen 800 "Finanzierung"

• Kosten in 1.000 angeben, z.B. 300.000 = 300 !



Anmeldung / Registrierung im Bauportal
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Antragsarten
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Auswahl der Antragsart für Wiesbaden

Die Entscheidung zur Prüfung im Vereinfachten Verfahren nach 

§65 bzw. Sonderbau kommt im weiteren Verlauf der 

Ausfüllmasken des Antrages.

• Bauantrag nach §69 HBO

• Bauvoranfrage nach §76 HBO

• Isolierter Antrag auf … nach §73 HBO / §31 BauGB

• Zustimmungsantrag nach §79 HBO



Vorhaben nach §§63, 64
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• Mitteilung baugenehmigungsfreier Vorhaben 

nach §63 HBO IV Nr. 1

• Mitteilung genehmigungsfreigestellter Vorhaben nach

→ §64 HBO

→ §64a HBO



Erforderliche Angaben für alle Antragsarten / Mitteilungen
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Erforderliche Pflichtbauvorlagen für alle Antragsarten / Mitteilungen
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• Ausklappbare Pfeile informieren zum 

Inhalt der Bauvorlage gemäß 

Bauvorlagenerlass.

• Bitte sehen Sie sich die 

Namenskonvention unter dem 

Menüpunkt Hilfe im Bauportal zur 

Orientierung vorher an.



Bauvorlagen allgemein
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• keine digital signierten PDF-Dateien

• keine gesperrten PDF-Dateien

• Benennung der PDF-Datei max. 50 Zeichen, 

z.B. Grundriss_EG, Ansicht_Ost, Schnitt A-A, 

Grundbuch_12345, HRB_12345, HRA_2345

• Die Vergabe durch die Namenskonvention 

z.B. „302 Liegenschaftsplan“ wird automatisiert 

vorangestellt



Benutzerhandbuch und FAQs
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• Über „? Hilfe“ sind FAQs und Handbuch aufrufbar.

• Das Handbuch erläutert detailliert, wie ein Antrag 

gestellt werden muss.

• Die FAQs beantworten einzelne zusätzliche Fragen 

wie z.B.: „Welche Dokumentarten dürfen eingereicht 

werden?“

• Fragen zur Registrierung oder zu technischen 

Aspekten oder Problemen senden Sie bitten direkt an 

die den Kundenservice:

support-digitalisierung@ekom21.de



Baugenehmigungsverfahren Kontaktdaten
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Servicecenter | Antragsannahme

Telefon: 0611 316300

E-Mail: bauberatung@wiesbadende

www.wiesbaden.de/bauaufsicht

Die Bauberatung findet regional zugeordnet in den Teams statt.

Wiesbaden Nord

Mitte, Nordost, Rheingauviertel / Hollerborn, Sonnenberg, Südost, Westend

Telefon: 0611 318201

E-Mail: bauaufsicht.nord@wiesbadende

Wiesbaden Ost

Auringen, Bierstadt, Breckenheim, Delkenheim, Erbenheim, Heßloch, 

Igstadt, Kastel, Kloppenheim, Kostheim, Medenbach, Naurod, Nordenstadt, 

Rambach

Telefon: 0611 318202

E-Mail: bauaufsicht.ost@wiesbadende

Wiesbaden West

Amöneburg, Biebrich, Dotzheim, Frauenstein, Klarenthal, Schierstein

Telefon: 0611 318203

E-Mail: bauaufsicht.west@wiesbadende
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